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in den letzten Jahren hat ein Wandel in der Friedhofs- und 

Bestattungskultur stattgefunden, der dazu geführt hat, dass es 

heute neben den „alten“ Bestattungsformen, die natürlich 

immer noch existieren und eine wichtige Rolle spielen, 

zahlreiche neue Grabarten gibt, die den geänderten 

Ansprüchen gerecht werden sollen.  

Zum einen hat die eindeutige Tendenz zur Urnenbeisetzung für 

eine größere Auswahl an Grabarten gesorgt, zum anderen hat 

die Nachfrage nach Grabstätten, die den Hinterbliebenen die 

Grabpflege erleichtern oder abnehmen, aufgrund von 

demografischen Veränderungen und Flexibilitätsansprüchen 

der Gesellschaft stark zugenommen. Auch der Wunsch nach 

mehr „Natur“ findet sich hier wieder.  

Die folgende Übersicht soll Ihnen helfen, einen Überblick über 

das Grabartenangebot der Konstanzer Friedhöfe zu erhalten. 

Nehmen Sie sich die Zeit, sie zu lesen und die geeignete 

Bestattungsart zu finden. Bedenken Sie jedoch trotz des 

umfangreichen Informationsgehalts: Eine Besichtigung vor Ort 

und die persönliche Beratung durch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung sind immer noch der beste 

Ratgeber. Erkundigen Sie sich bitte bei dieser Gelegenheit 

auch, ob die gewünschte Grabart auf dem Friedhof Ihrer Wahl 

angeboten wird, denn nicht auf allen städtischen Friedhöfen 

kann jede Grabart vorgehalten werden.  

 

 

 

Für Anfragen, Auskünfte und Termine erreichen Sie die 

Friedhofsverwaltung direkt am Konstanzer Hauptfriedhof zu 

den Allgemeinen Sprech- und Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag:  09.00 - 12.00 Uhr 

Montag und Dienstag:  13.30 - 16.00 Uhr 

Mittwoch:    13.30 - 17.00 Uhr 

 

Kontakte der Friedhofsverwaltung: 

Auskunft Friedhof:  07531 997-290  

Mailadresse:   auskunft@ebk-tbk.de 

 

Termine außerhalb der Öffnungszeiten können nach 

telefonischer Vereinbarung ausgemacht werden.  

Aufmerksam machen möchten wir Sie auch noch auf unsere 

Broschüre „Bestattungen in Konstanz“, die Ihnen schon seit 

einigen Jahren als Ratgeber rund um das Thema Bestattung 

zur Verfügung steht und unsere 9 städtischen Friedhöfe 

vorstellt, auch unter dem Aspekt von kulturellen, historischen 

und ökologischen Gesichtspunkten. 

 

 

 

mailto:auskunft@ebk-tbk.de
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Bevor die einzelnen Grabarten vorgestellt werden, möchten wir 

noch einige Begriffe erklären, und einige Informationen 

weitergeben, damit eine Auswahl verständlicher wird. 

 

   

Bei einer Erdbestattung wird der verstorbene Mensch in einem 

Sarg in der Erde beigesetzt. Die passenden Grabangebote für 

eine Erdbestattung finden Sie auf den Seiten 6 bis 9.  

 

Die Feuerbestattung beinhaltet die Einäscherung des 

verstorbenen Menschen und die anschließende Beisetzung der 

Totenasche in einer Grabstätte. Auf den städtischen Friedhöfen 

in Konstanz kann die Asche in einer Urne in der Erde 

beigesetzt werden oder oberirdisch in Urnennischen ihre letzte 

Ruhe finden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Bestatter über 

den Einäscherungsort bzw. über den Ablauf einer Kremation. 

Wünschen Sie eine Feuerbestattung, dann finden Sie die 

passenden Grabstätten zu dieser Bestattungsart auf den Seiten 

10 bis 24. 

 

Die Ruhezeit umfasst den Zeitraum, der eine angemessene 

Totenehrung sowie den Vergang der sterblichen Überreste 

ermöglicht. Für Erd- und Urnenbeisetzungen sind gleich lange 

Ruhezeiten festgelegt, diese beträgt 20 Jahre auf allen 

Friedhöfen. 

Bei Wahlgrabstätten wird ein Nutzungsrecht verliehen. Dieses 

beträgt 20 Jahre und kann bis auf eine maximale Dauer von 30 

Jahren, und einer Mindestdauer von 3 Jahren verlängert sowie 

einem Rechtsnachfolger übertragen werden. Auch ohne einen 

Todesfall ist die Überlassung derartiger Rechte möglich, hier 

sprechen wir von einem Graberwerb zu Lebzeiten. Bei 

Reihengrabstätten sprechen wir vom Belegungsrecht, welches 

für die Dauer der 20-jährigen Ruhezeit eingeräumt wird und 

nicht verlängert werden kann.  

 

Bei einer Wahlgrabstätte ist die Lage im Rahmen des 

jeweiligen Friedhofsangebots frei wählbar. Zudem besteht hier 

meist eine Bestattungsmöglichkeit für zwei oder mehr 

Verstorbene. Auch können mehrere Grabstellen zu einer 

großen Grabstätte gärtnerisch zusammengefasst werden. Das 

Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte kann schon zu 

Lebzeiten verliehen werden. Auch eine Verlängerung des 

Nutzungsrechts ist jederzeit möglich.  

 

Reihengräber dienen der Aufnahme jeweils eines einzelnen 

Verstorbenen und werden zeitlich und räumlich „der Reihe 

nach“ im Bestattungsfall für die Dauer der Ruhezeit von der 

Friedhofsverwaltung zur Verfügung gestellt. Es besteht also 

keine Wahlmöglichkeit und das Belegungsrecht ist nicht 

verlängerbar. 

 



      
 

             5     
 

Diese Grabstätten sind meist zu gärtnerisch gestalteten 

Einheiten zusammengefasst, deren Pflege von der Stadt 

Konstanz oder der Gärtnergenossenschaft organisiert wird. Als 

Grabstättenberechtigte*r haben Sie keine Möglichkeit der 

individuellen Gestaltung, die Ablage von Grabschmuck und die 

Namensnennung in Form eines Grabmals sind jedoch möglich.  

 

Für die Gestaltung von Grabmalen gibt es einige Regeln nach 

dem Grundsatz: Fast alles ist möglich, aber nicht überall. So 

gibt es zum Beispiel je nach Grabart Größenbeschränkungen, 

die einzuhalten sind. Lassen sie sich auch hierzu von unseren 

Mitarbeitern im Rahmen der Grabvergabe auf dem Friedhof 

beraten. 

Bitte achten Sie darauf, wenn Sie ein Grabmal planen, die 

Vorgaben der Friedhofsordnung zu beachten, und bevor das 

Grabmal errichtet wird einen Grabmalantrag bei der 

Friedhofsverwaltung einzureichen. 

 

Jedes Grabmal muss von der Friedhofsverwaltung genehmigt 

werden, bevor es aufgestellt werden darf. Entsprechende 

Bestimmungen dazu finden sich in der Friedhofssatzung. Hier 

gibt es Grabfelder mit allgemeinen und mit besonderen 

Gestaltungsvorgaben. Es ist daher unbedingt zu empfehlen, 

sich im Vorfeld von einem Steinmetzbetrieb/Grabmalhändler  

 

beraten und im Zweifelsfall schriftlich bestätigen zu lassen, 

dass das ausgewählte Grabmal auf dem vorgesehenen 

Friedhof an dem gewünschten Standort aufgestellt werden darf. 

 

Zum einem die Standsicherheit, ein Grabmal muss so 

aufgestellt und im Boden verankert sein, dass es einen 

sicheren Stand hat. Dies sollte der Betrieb, der das Grabmal 

aufstellt, zusichern. Zum anderen ob ein Grabmalantrag, zur 

Gegenkontrolle bei der Friedhofsverwaltung eingereicht wurde. 

Ohne Antrag und Zustimmung der Friedhofsverwaltung darf 

kein Grabmal aufgestellt werden. 

 

Alle Grabstätten mit einer Pflegeverpflichtung müssen der 

Würde des Ortes entsprechend hergerichtet und dauernd 

gepflegt werden. Die Unterhaltungspflichtigen können die 

Anlegung und Pflege selbst übernehmen oder einem Gärtner 
übertragen. Die Verpflichtung erlischt erst mit Ablauf der 
Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechtes. Bei Graberwerb zu 

Lebzeiten ist die erworbene Grabstätte ebenfalls erkenntlich 

anzulegen und dauerhaft zu pflegen.  

 

Das Nutzungsrecht einer Wahlgrabstätte wird nicht bei einem 

Todesfall erworben, sondern zu Lebzeiten. Dies bietet den 

Vorteil alle Entscheidungen über die Grabart selbst bestimmen 

zu können, und die Grabstätte aktiv mit zu gestallten. Zu 

beachten gilt allerdings das die Grabstätte nach dem Erwerb 

selbst angelegt werden muss, und dauerhaft für die Pflege zu 
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Sorgen. Zudem läuft die Grabnutzungsdauer ab dem Zeitpunkt 

des Graberwerbs, eine eventuelle Verlängerung der Grabstätte 

auf die erforderlichen 20 Jahre Ruhezeit sollte ebenfalls 

berücksichtigt werden.  

 

Gebührenordnung und Friedhofssatzung, diese enthalten die 

Satzungen über die Erhebung von Gebühren und die 

Grabmalvorgaben im Bestattungswesen. Auskunft über die 

jeweils aktuellen Verordnungen finden Sie auf der Homepage 

der Stadt Konstanz, bei der Friedhofsverwaltung, und den 

Ortsverwaltungen. 

 

Zusätzlich zum Erwerb einer Grabstätte im gärtnergepflegten 

Grabfeld schließen Sie einen Dauergrabpflege-Vertrag mit der 

Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG ab. Damit 

erhalten Sie für die gesamte Laufzeit die Garantie für eine 

würdevoll gepflegte Grabstätte. Die Grabstätten sowie die 

Grabanlage werden dann über die gesamte Ruhezeit hinweg 

von den örtlichen Friedhofsgärtnereien bepflanzt und sorgfältig 

gepflegt. Der „Lebensweg“ auf dem Hauptfriedhof Konstanz 

erstreckt sich über die Grabfelder 10 und 12, und ist wie eine 

kleine Parklandschaft angelegt. Hier finden sie unterschiedliche 

pflegefreie Grabarten für Sarg und Urnenbestattungen 

 

Hauptfriedhof Konstanz, Friedhof Wollmatingen, Friedhof 

Allmansdorf, Friedhof Dettingen, Friedhof Dingelsdorf, 

Friedhof Litzelstetten. 

 

Seit dem 01.01.2026 ist es verpflichtend das Urnen und 

Überurnen, aus vergänglichen Materialien sind. Das gleiche  

gilt für Schmuckurnen und Grabbeigaben jeglicher Art.  
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• Nutzungsdauer sowie Ruhezeit betragen 20 Jahre  

• Grabstätte ist in den Feldern frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: ein- und mehrstellig  

• Belegung von einem Sarg und 4 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflege ist individuell gestaltbar / Pflege durch Gärtner möglich 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: allgemeine und besondere 

Gestaltungsvorgaben, siehe Friedhofsordnung 

• Auf allen Friedhöfen verfügbar  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich  

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Im alten Teil des Hauptfriedhofes muss die      

Einfassung selbst beauftragt werden, im neuen Teil des 

Hauptfriedhofes sowie den Konstanzer Friedhöfen werden die 

Einfassungen von der Friedhofsverwaltung verlegt 

 

 

 

 
Erdwahlgräber Feld 3 Hauptfriedhof Konstanz – alter Teil 

 
Erdwahlgräber Feld 34 Hauptfriedhof Konstanz – neuer Teil 
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• Ruhezeit 20 Jahre  

• Grabstätten werden in räumlicher und zeitlicher Reihenfolge 

belegt, keine Auswahlmöglichkeit der Grabstätte 

• Anzahl der Grabstellen: eine 

• Belegung von einem Sarg  

• Keine zusätzliche Belegungsoption  

• Keine Möglichkeit des Wiedererwerbs  

• Pflege ist individuell gestaltbar / Pflege durch Gärtner möglich 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: allgemeine und besondere 

Gestaltungsvorgaben, siehe Friedhofsordnung 

• Auf allen Friedhöfen verfügbar 

• Graberwerb zu Lebzeiten nicht möglich  

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Vollabdeckung in geeigneten Feldern 

möglich 

 

Erdreihengräber Feld 27 Hauptfriedhof Konstanz 
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• Nutzungsdauer sowie Ruhezeit betragen 20 Jahre  

• Grabstätte ist in den Feldern frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: ein- und mehrstellig  

• Belegung von einem Sarg und 4 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere Vorgaben, siehe 

Friedhofsordnung 

• Auf allen Friedhöfen verfügbar  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: zur Ablage von Grabschmuck, Blumen etc. 

kann vor dem Grabstein/Grabkreuz eine Bodenplatte verlegt 

werden. Diese wird von der Friedhofsverwaltung auf Anfrage 

verlegt 

 

 

 

 

 

 

Erdwahlrasengräber Feld 46 Hauptfriedhof Konstanz 
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• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre  

• Grabstätte ist in den Feldern frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: ein- und mehrstellig  

• Belegung von einem Sarg und 4 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte – es muss zusätzlich ein Pflegevertrag 

über die Dauer der Nutzungszeit abgeschlossen werden 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere 

Gestaltungsvorschriften laut Vorgaben der Genossenschaft 

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz im Grabfeld 10 und 12   

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Die aktuellen Preise der Genossenschaft 

entnehmen Sie denn ausliegenden Flyern oder bei der 

Friedhofsverwaltung. Auf den Bildern sehen Sie das Grabfeld 

mit einer ökologisch wertvollen Staudenbepflanzung, auch 

diese Form gibt es im Grabfeld „Lebenswege“ 

Abbildung 1 und 2 - Grabfeld 12  "Lebenswege" 
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• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre  

• Grabstätte ist in den Feldern frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: ein- und mehrstellig  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflege ist individuell gestaltbar / Pflege durch Gärtner möglich 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: allgemeine und besondere 

Gestaltungsvorgaben, siehe Friedhofsordnung  

• Auf allen Friedhöfen verfügbar  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich  

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Vollabdeckung in geeigneten Feldern 

möglich, Grabeinfassung wird von der Friedhofsverwaltung 

verlegt und ist im Grabpreis enthalten    

 

 

 

 

Urnenwahlgräber im Feld 16a Hauptfriedhof Konstanz 

 
Urnenwahlgräber im Feld 16a Hauptfriedhof Konstanz 
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• Ruhezeit 20 Jahre  

• Grabstätten werden in räumlicher und zeitlicher Reihenfolge 

belegt, keine Auswahlmöglichkeit der Grabstätte 

• Anzahl der Grabstellen: eine 

• Keine zusätzlichen Belegungsoptionen  

• Keine Möglichkeit des Wiedererwerbs  

• Pflege ist individuell gestaltbar / Gärtnerpflege möglich  

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: allgemeine und besondere 

Gestaltungsvorgaben, siehe Friedhofsordnung 

• Auf allen Friedhöfen verfügbar 

• Graberwerb zu Lebzeiten nicht möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Vollabdeckung in geeigneten Feldern 

möglich, Grabeinfassung wird von der Friedhofsverwaltung 

verlegt und ist im Grabpreis enthalten 

 

 

 

 

 

Urnenreihengräber Feld 24 Hauptfriedhof Konstanz 

 

 



      
 

             13     
 

• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten für 2 Urnen vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre 

• Grabstätte ist in der Urnengemeinschaftsanlage frei wählbar  

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere Vorgaben, die 

Inschrift erflogt an einer Gemeinschaftsstele und muss separat 

bei einem Steinmetz bestellt werden 

• Hauptfriedhof, Friedhof Dingelsdorf* und Friedhof Dettingen  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Ablage von Grabschmuck und Blumen ist auf 

der Ablagefläche direkt an der Beisetzungsstelle der 

Gemeinschaftstele erlaubt. Die Anlage auf dem Hauptfriedhof 

wird Birkenhain genannt, weitere Stelen außerhalb der Anlage 

sind geplant. 

* Nur für in Dingelsdorf gemeldete Einwohner 

 

 

Birkenhain Hauptfriedhof Konstanz 

 
Friedhof Dingelsdorf 

 



      
 

             14     
 

• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten für 2 Urnen vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre 

• Grabstätte ist in der Urnengemeinschaftsanlage frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: An jeder Stele sind 3 

Urnenwahlgrabstätten möglich 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere Vorgaben, die 

Inschrift erflogt an einer Gemeinschaftsstele und ist im 

Grabpreis inkludiert 

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Ablage von Grabschmuck, Blumen etc. ist 

nur an der zentralen Ablagestelle erlaubt. Die künstlerisch 

gestaltete Anlage wird Stelengarten genannt 

 

 

 

 

 

 

Stelengarten Feld 19 und 23 Hauptfriedhof Konstanz 
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• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre 

• Grabstätte ist in den Feldern frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: ein- und mehrstellig  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere Vorgaben, siehe 

Friedhofsordnung 

• Auf allen Friedhöfen verfügbar  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: zur Ablage von Grabschmuck, Blumen etc. 

kann vor dem Grabstein/Grabkreuz eine Bodenplatte verlegt 

werden. Diese wird von der Friedhofsverwaltung auf Anfrage 

verlegt 

 

 

 

Urnenwahlrasengrab mit Ablageplatte
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• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre 

• Grabstätte ist in den Nischen frei wählbar  

• Belegung von 2 Urnen je Nische 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: nur Namenstafel, 

Namenstafel und Beschriftung exklusive, muss bei einem 

Steinmetz beauftragt werden 

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Kein Anbringen von Grabschmuck oder Blumen erlaubt 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Bei den Urnennischen gibt es für die 

Namenstafeln unterschiedliche Bestimmungen für die 

Farbgestaltung der Wandplatten 

 

 

 

 
Nischen im Feld 16 Hauptfriedhof Konstanz - graue Wandplatten. 

 
Nischen im Feld 16 Hauptfriedhof Konstanz – bunte Wandplatten. 
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• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre 

• Grabstätte für die Platzierung der Hängetafel frei wählbar, 

jedoch nicht der Beisetzungsort der Urne im Boden vor der 

Wand. 

• Anzahl der Grabstellen: 1  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: Namenstafel, Namenstafel 

und Beschriftung exklusive, muss bei einem Steinmetz 

beauftragt werden 

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz Feld 14a  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Kein Anbringen von Grabschmuck oder Blumen erlaubt 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Die Urnen werden nicht in den Nischen, 

sondern im Boden vor der Urnenwand beigesetzt 

 

 

 

 
Urnenwand Feld 14a Hauptfriedhof Konstanz 
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• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre 

• Grabstätte frei wählbar, Beisetzungsort der Urne im Boden 

unter der Liegesteinplatte 

• Anzahl der Grabstellen: 1  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: nur Liegestein als 

Namenstafel. Liegesteinplatte ist im Grabpreis inklusive, 

Inschrift muss separat beauftragt werden  

• Auf dem Hauptfriedhof Konstanz und dem Stadtteilfriedhof in 

Dettingen  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Nur zentrale Ablagemöglichkeit für Grab und 

Blumenschmuck 

 

 

 

Liegesteinfeld im Feld 9a Hauptfriedhof Konstanz 
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• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre 

• Grabstätte ist in der Grabanlage frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: ein- und mehrstellig  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte, wird vom Friedhofsträger bepflanzt und 

gepflegt 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere Vorgaben, nur 

Liegesteinplatte (40 x 40 cm) und muss über einen 

Steinmetzbetrieb beauftragt werden 

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• keine Ablage von Grabschmuck und Blumen erlaubt  

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Einzeln abgegrenzte 

Gemeinschaftsgrabanlage, jeder Verstorbene bekommt seine 

Parzelle. Mit dieser Grabstätte helfen Sie beim Erhalt von 

kulturhistorischen Denkmalen 

 

 

 

Denkmalgeschützte Grabanlage im Feld 12 Hauptfriedhof Konstanz 



      
 

             20     
 

• Die Gräber werden als Baumgrabstätte definiert, und als 

Urnenwahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre 

• Grabstätte frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: 1  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Naturgrabstätte 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere Vorgaben, 

Liegestein mit Ablagefläche für Blumen/Grabschmuck. Der 

Liegestein und die Ablageplatte sind im Grabpreis enthalten, 

die Beschriftung muss separat beauftragt werden  

• Hauptfriedhof Konstanz und Friedhof Wollmatingen 

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: zum Ablegen von Grabschmuck oder 

Blumen gibt es einen kleinen Ablagestein an der Grabplatte, die 

Grabstätten sind ökologisch Wertvoll 

 

 

 
 

 
Baum/Naturnahe Grabanlage im Feld 39 Hauptfriedhof Konstanz 
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• Die Gräber werden als Reihengrab vergeben 

• Ruhezeit beträgt 20 Jahre  

• Grabstätten werden in räumlicher und zeitlicher Reihenfolge 

belegt, keine Auswahlmöglichkeit der Grabstätte 

• Anzahl der Grabstellen: 1  

• keine Möglichkeit des Wiedererwerbs  

• Pflegefreie Grabstätte 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: kein Grabmal erlaubt, keine 

Namensnennung  

• kein Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Kein Hinweis zu den Verstorbenen, keine 

Auskunft über Beisetzungsort und Zeitpunkt der Beisetzung. 

Nur zentrale Ablagemöglichkeit für Grab und Blumenschmuck  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ablagefläche für Blumen mit Gemeinschaftsgrabmal 
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• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre  

• Grabstätte ist in den Feldern frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: ein- und mehrstellig  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte, es muss zusätzlich ein Pflegevertrag 

über die Dauer der Nutzungszeit abgeschlossen werden 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere 

Gestaltungsvorschriften laut Vorgaben der Genossenschaft 

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz   

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Nur mit einem Grabpflegevertrag kann eine 

Grabstätte erworben werden. Die aktuellen Preise entnehmen 

Sie denn ausliegenden Flyern oder bei der 

Friedhofsverwaltung. Auf Wunsch kann eine Ablageplatte für 

Grabschmuck vor dem Grabstein verlegt werden  

 

 

Abbildungen - Grabfeld 10 "Lebenswege" 
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• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre  

• Grabstätte ist in den Feldern frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: 1  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte, es muss zusätzlich ein Pflegevertrag 

über die Dauer der Nutzungszeit abgeschlossen werden 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: Vorgegebener Liegestein, 

Liegestein & Erstbeschriftung ist im Preis enthalten 

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz   

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Nur mit einem Grabpflegevertrag kann eine 

Grabstätte erworben werden. Die aktuellen Preise entnehmen 

Sie denn ausliegenden Flyern oder bei der 

Friedhofsverwaltung. 

 

 
Gemeinschaftsgrabstätten am Baum - Grabfeld 10 "Lebenswege"



      
 

             24     
 

• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre  

• Grabstätte ist in den Feldern frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: 1  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte, es muss zusätzlich ein Pflegevertrag 

über die Dauer der Nutzungszeit abgeschlossen werden 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: Vorgegebene Inschrift, 

Erstbeschriftung ist im Preis enthalten 

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz   

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Nur mit einem Grabpflegevertrag kann eine 

Grabstätte erworben werden. Die aktuellen Preise entnehmen 

Sie denn ausliegenden Flyern oder bei der 

Friedhofsverwaltung. 

 

 

Gemeinschaftsgrabstätten mit Holztafel - Grabfeld 10 "Lebenswege" 
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• Ruhezeit 20 Jahre  

• Grabstätte wird nach der Reihe belegt. 

• Anzahl der Grabstellen: 1  

• Belegung von einer Urne je Stelle 

• Keine Möglichkeit des Wiedererwerbs  

• Pflegefreie Grabstätte, es muss zusätzlich ein Pflegevertrag 

über die Dauer der Nutzungszeit abgeschlossen werden 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: Vorgegebene Inschrift, 

Inschrift ist im Grabpreis enthalten 

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz   

• Graberwerb zu Lebzeiten nicht möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Nur mit einem Grabpflegevertrag kann eine 

Grabstätte erworben werden. Die aktuellen Preise entnehmen 

Sie denn ausliegenden Flyern oder bei der 

Friedhofsverwaltung. 

 

 

 

                    Gemeinschaftsgrabstätte - Grabfeld 10 "Lebenswege" 
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• Die Gräber werden als Wahlgrabstätten vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre  

• Grabstätte ist in den Feldern frei wählbar  

• Anzahl der Grabstellen: 1  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte, es muss zusätzlich ein Pflegevertrag 

über die Dauer der Nutzungszeit abgeschlossen werden 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: Vorgegebene Inschrift als 

Namenstafel, Erstinschrift ist im Grabpreis enthalten. Jeder 

Verstorbene erhält eine eigene Grabtafel.  

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz   

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Nur mit einem Grabpflegevertrag kann eine 

Grabstätte erworben werden. Die aktuellen Preise entnehmen 

Sie denn ausliegenden Flyern oder bei der 

Friedhofsverwaltung. 

 

 
Trockenmauer - Grabfeld 10 "Lebenswege" 

Trockenmauer - Grabfeld 10 "Lebenswege" 
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• Das Klinikum Konstanz organisiert Sternenkinderbestattungen 

zu festen Terminen an einer zentralen Gemeinschaftsgrabstätte 

auf dem Hauptfriedhof. 

• Pflegefrei, für Blumenschmuck etc. nur zentrale Ablagestelle  

• Wenn der Wunsch nach einer Grabstätte mit Grabstein 

besteht, oder die Grabstätte individuell gestalten werden soll, 

empfiehlt sich eine entsprechende Grabstätte für Kinder oder 

eine Wahlgrabstätte, siehe Seite 7. 

• Keine Grabkosten 

 
Sternenkinder im Feld 11a Hauptfriedhof Konstanz 

• Grabstein und Bepflanzung individuell gestaltbar 

• Ruhezeit 10 Jahre 

• Anzahl der Grabstellen: 1 

• Keine zusätzlichen Belegungsoptionen  

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere 

Gestaltungsvorgaben, siehe Friedhofsordnung 

• Auf allen Friedhöfen verfügbar 

• Es kann auf Wunsch auch eine Wahlgrabstätte, siehe Seite 7, 

für ein Kindergrab erworben werden. 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

 
Erdreihengräber für Kinder im Feld 11a Hauptfriedhof Konstanz 
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• Die Gräber stehen als Sarg oder Urnenbestattung zur 

Verfügung und werden als Wahlgräber vergeben. 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit betragen 20 Jahre  

• Grabstätte frei wählbar  

• Belegung von 2 Urnen je Stelle oder einem Sarg je Stelle 

• Möglichkeit des Wiedererwerbs von 3 bis 30 Jahren möglich 

• Pflegefreie Grabstätte 

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: besondere Vorgaben, 

Einfassung als Ablagefläche für Blumen/Grabschmuck. 

Einfassung ist im Grabpreis enthalten, Grabstein muss separat 

beauftragt werden  

• Graberwerb zu Lebzeiten möglich 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Die Gemeinschaftsgrabanlagen sind 

unterschiedlich in der Bepflanzung. Es gibt unterschiedliche 

Staudenbeete und Wiesen Varianten die von der 

Friedhofsverwaltung gepflegt werden.  

Gemeinschaftsgrabfeld in Linsenform im Feld L in Allmannsdorf 
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Seit über 20 Jahren besteht ein muslimischer Friedhofsteil auf 
dem Hauptfriedhof in Konstanz. Muslime und deren 
Angehörige können in Absprache mit der Friedhofsverwaltung 
nach islamischem Brauch bestattet werden. Die Grabstellen 
sind in Zusammenarbeit mit der muslimischen Gemeinde und 
Ihrem Iman nach Mekka ausgerichtet. Zusätzlich stehen um die 
Grabfelder Erdwahlgräber mit entsprechender Ausrichtung zur 
Verfügung.  
 
• Die Grabstätten werden entsprechend den Vorgaben für 

Wahlgrabstätten (Seite 7), und Reihengrabstätten (Seite 8) 

vergeben 

• Nutzungsdauer und Ruhezeit beträgt 20 Jahre 

• Nur auf dem Hauptfriedhof Konstanz   

• Pflege ist individuell gestaltbar / Pflege durch Gärtner möglich 

• Bei Wahlgräbern ist ein Graberwerb zu Lebzeiten möglich, bei 

Reihengräbern besteht die Möglichkeit nicht  

• Grabmal Gestaltungsvorschriften: allgemeine und besondere 

Gestaltungsvorgaben, siehe Friedhofsordnung 

• Grabkosten siehe gültige Bestattungsgebührenordnung 

• Besonderheiten: Es gibt einen fest installierten Tisch der für 

die Beisetzungen genutzt werden kann. Eine extra 

Räumlichkeit für die rituellen Waschungen gibt es nicht. 

 
 

Muslimische Grabfelder im Feld 30 & 29 auf dem Hauptfriedhof Konstanz 
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Der Jüdische Friedhof in Konstanz befindet sich auf dem 
Hauptfriedhof Konstanz, rechts vom Haupteingang an der 
Wollmatinger Straße. Er wurde 1870 angelegt und in den 
Jahren 1932 sowie 1981 erweitert. Auf dem Friedhof befinden 
sich über 300 Grabsteine, die die lange Geschichte der 
jüdischen Gemeinde in Konstanz widerspiegeln. Seit 2015 steht 
der Jüdische Friedhof unter der Verwaltung der 
Synagogengemeinde Konstanz K.d.ö.R.  
 
Bei Sterbefällen übernimmt der Gemeinderabbiner, die 
Synagogengemeinde und die „Chewra Kadischa“ Konstanz alle 
für die Beisetzung notwendigen Aufgaben. Auch die 
Grabvergabe sowie die Beisetzung wird durch die jüdische 
Gemeinde organisiert und durchgeführt. 

Für die Pflege des Friedhofs ist ein von der Jüdischen 
Gemeinde beauftragter Friedhofsgärtner zuständig. Aus 
Respekt vor den Verstorbenen ist der Friedhof am Schabbat 
und an jüdischen Feiertagen geschlossen.  

Kontaktdaten der jüdischen Gemeinde in einem Sterbefall: 
Synagogengemeinde Konstanz K.d.ö.R 
Sigismundstraße 8 
78462 Konstanz 
Tel.: 07531 91 71 79 1 
E-Mail: info@jsg-konstanz.de 
 

 

 
Jüdischer Teil des Friedhofes im Feld 4 Hauptfriedhof Konstanz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chewra_Kadischa
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Der Mainau Ruhewald wurde am 15. September 2019 eröffnet!  
Es ist eine eigene GmbH, deren Gesellschafter 100% die 
Mainau GmbH ist. Die Stadt Konstanz hat die Mainau Ruhe-
wald GmbH mit der Durchführung von Bestattungen im Mainau 
Wald beauftragt. Derzeit sind 188 Bäume als Ruhebäume 
ausgewiesen. Es gibt rund 2000 Urnenplätze. Die Bäume 
wurden in 5 Kategorien unterteilt und es gibt Gemeinschafts-
bäume mit je 12 Plätzen und Familienbäume mit je 6 Plätzen.  
Für Trauerfeiern kann die Aussegnungskapelle des 
angrenzenden Friedhofes in Litzelstetten genutzt werden.  
Ebenfalls können Sie die ÖPNV Anbindung nutzen, um an der 
Haltestelle des Waldfriedhofes Litzelstetten zum Mainau 
Ruhewald zu gelangen. 
 
Weitere Details und Informationen finden Sie unter:  
 
Mainau Ruhewald GmbH 
78465 Insel Mainau 
Telefon: 07531-303390 
Fax: 07531-303160 
E-Mail: info@mainau-ruhewald.de 
Homepage: www.mainau-ruhewald.de 

 

 

 

 

 

Eingangsbereich zum Bestattungswald  

Andachtsplatz im Bestattungswald 

mailto:info@mainau-ruhewald.de
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